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****************************************************************** 

ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT:  

ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN  

LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN 

****************************************************************** 

 

Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG 

[...] 

Kapitel I. Allgemeine Bestimmungen 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

[...] 

1.10 Änderungen und Ergänzungen der Clearing-Bedingungen 

(1) Die  Eurex Clearing AG behält sich vor, die Clearing-Bedingungen jederzeit zu ändern. 
Änderungen und Ergänzungen dieser Clearing-Bedingungen werden den Clearing-Mit-
gliedern und den Spezial-Clearing-Mitgliedern von der Eurex Clearing AG mindestens 
10 Geschäftstage vor deren verbindlicher Geltung auf elektronischem Weg durch 
Rundschreiben bekannt gegeben. Das Clearing-Mitglied und das Spezial-Clearing-
Mitglied erkennt die Änderungen der Clearing-Bedingungen an, wenn es nicht 
innerhalb von 10 Geschäftstagen nach Bekanntgabe bei der Eurex Clearing AG 
schriftlich Widerspruch einlegt. Die Eurex Clearing AG behält sich das Recht vor, bei 
Widerspruch gegen eine Änderung der Clearing-Bedingungen, die Clearing-Lizenz des 
betreffenden Clearing-Mitglieds gemäß Ziffer 2.4 Absatz 2 zu beenden oder das Ruhen 
der Clearing-Lizenz in entsprechender Anwendung von Ziffer 2.4 Absatz 3 anzuordnen. 

(2) Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, werden Informationen, die gemäß 
diesen Clearing-Bedingungen zu veröffentlichen sind, auf der Internet Homepage der 
Eurex Clearing AG, abrufbar unter http://www.eurexchange.com 
www.eurexclearing.com, für die Dauer von mindestens drei Geschäftstagen 
veröffentlicht. Die Eurex Clearing AG kann weitere geeignete elektronische Medien zur 
Veröffentlichung bestimmen.  

(3) Geschäftstage gemäß Absatz 1 und 2 sind Geschäftstage gemäß Ziffer 1.1 Absatz 6  
lit. a.  

http://www.e
http://www.eurexclearing.com
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1.11 Geltende Fassung der Clearing-Bedingungen 

Die jeweils geltende Fassung der Clearing-Bedingungen ist über das Internet 
(www.eurexchange.comwww.eurexclearing.com) abrufbar. 

 

Kapitel II 
Geschäfte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (Eurex-Börsen) 

Abschnitt 1  
Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die Eurex Clearing AG führt die Abwicklung bzw. das Clearing von an den Eurex-
Börsen abgeschlossenen Geschäften („Derivate-Geschäfte“) durch, sofern die dem 
jeweiligen Derivate-Geschäft zugrunde liegenden Future-Kontrakte und 
Optionskontrakte bzw. die aus der Ausübung dieser Derivate-Geschäfte zu liefernden 
Wertpapiere von der Eurex Clearing AG und den von der Eurex Clearing AG 
anerkannten Wertpapiersammelbanken bzw. Custodians oder Central Securities 
Depositories abgewickelt werden können und die Voraussetzungen gemäß Absatz 2 
erfüllt sind. 

(2) Die Eurex Clearing AG legt in Abstimmung mit den Eurex-Börsen fest, welche Derivate-
Geschäfte in das Clearing einbezogen werden. Diejenigen Derivate-Geschäfte, die in 
das Clearing einbezogen werden, werden den Clearing-Mitgliedern durch elektronische 
Veröffentlichung im Internet, abrufbar auf den Internetseiten der Eurex Clearing AG 
(www.eurexchange.comwww.eurexclearing.com), durch die Eurex Clearing AG bekannt 
gegeben.  

(3) Sofern und soweit zwischen der Eurex Clearing AG und den Eurex-Börsen das Clearing 
von Derivate-Geschäften vereinbart worden ist oder andere entsprechende Regelungen 
getroffen wurden, gelten die Bestimmungen des Kapitels I auch für das Clearing der an 
den Eurex-Börsen abgeschlossenen Derivate-Geschäfte, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. 

[...] 

Abschnitt 2  
Clearing von Futures-Kontrakten 

[...] 

2.1 Teilabschnitt  
Allgemeine Bestimmungen 

http://www.eurexclearing.com
http://www.eurexchange.com
http://www.eurexclearing.com
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Die „Allgemeinen Bestimmungen“ gemäß Kapitel II Ziffer 2.1 gelten für alle Futures-
Kontrakte, sofern nicht für die einzelnen Futures-Kontrakte spezifische oder gegenüber den 
„Allgemeinen Bestimmungen“ abweichende Regelungen gemäß Kapitel II Ziffern 2.2 bis 
2.915 gelten. 

[...] 

2.1.2 Tägliche Abrechnung 

(1) Für jeden Futures-Kontrakt werden Gewinne und Verluste aus offenen Positionen an 
dem betreffenden Börsentag im Anschluss an die Post-Trading-Periode ermittelt und 
dem internen Geldverrechnungskonto gutgeschrieben oder belastet. Für offene 
Positionen des Börsenvortags berechnet sich der Buchungsbetrag aus der Differenz 
zwischen den täglichen Abrechnungspreisen des Kontrakts vom Börsentag und 
Börsenvortag. Für Geschäfte am Börsentag berechnet sich der Buchungsbetrag aus der 
Differenz zwischen dem Preis des Geschäfts und dem täglichen Abrechnungspreis des 
Börsentags. 

(2) Die Eurex Clearing AG legt den täglichen Abrechnungspreis nach den tatsächlichen 
Marktverhältnissen  des jeweiligen Kontrakts und unter Berücksichtigung ihrer 
Risikoeinschätzung fest.  

a) Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise gemäß Satz 1 für Kontrakte 
des aktuellen Verfallmonats findet nachfolgend beschriebenes Verfahren 
Anwendung.  

§ Für Kontrakte, bei denen ein Schlusspreis in der Schlussauktion gemäß Ziffer 
4.5.3 der Börsenordnung für die Eurex Deutschland und die Eurex Zürich vor 
19.00 Uhr ermittelt wird, legt die Eurex Clearing AG den täglichen 
Abrechnungspreis entsprechend dem jeweils für den Kontrakt ermittelten 
Schlusspreis fest.  

§ Bei allen anderen Kontrakten wird aus dem volumengewichteten 
Durchschnitt der Preise aller Geschäfte der letzten Minute vor dem jeweiligen 
Referenzzeitpunkt in dem jeweiligen Kontrakt, sofern in diesem Zeitraum 
mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden, der tägliche 
Abrechnungspreis ermittelt. Sind in der letzten Minute vor dem jeweiligen 
Referenzzeitpunkt nicht mindestens fünf Geschäfte abgeschlossen worden, 
wird der tägliche Abrechnungspreis aus dem volumengewichteten 
Durchschnitt der Preise der letzten fünf vor dem Referenzzeitpunkt 
abgeschlossenen Geschäfte in dem jeweiligen Kontrakt ermittelt, sofern diese 
nicht mehr als 15 Minuten vor dem Referenzzeitpunkt abgeschlosssen 
wurden. 

§ Kann kein Preis nach den vorgenannten Verfahren ermittelt werden, wird der 
tägliche Abrechnungspreis auf Basis des unter b) beschriebenen Verfahrens 
festgelegt. 
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b) Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten finden bei der Festlegung des täglichen 
Abrechnungspreises die nachfolgend beschriebenen Verfahren Anwendung. 

§ Der tägliche Abrechnungspreis für einen Kontrakt wird entsprechend der 
mittleren Geld/Brief Spanne des Kombinationsauftragsbuchs festgelegt.  

§ Liegt im Kombinationsauftragsbuch keine Spanne vor, stellt die Eurex Clearing 
AG bei der Festlegung auf die mittlere Geld/Brief Spanne des jeweiligen 
Verfallmonats ab.  

§ Liegt für den jeweiligen Verfallmonat keine berechenbare mittlere Geld/Brief 
Spanne vor, wird der tägliche Abrechnungspreis entsprechend dem 
theoretischen Preis basierend auf dem Preis des Basiswertes ermittelt. 

c) Der tägliche Abrechnungspreis für Futures-Kontrakte auf börsengehandelte 
Indexfondsanteile und auf Aktien wird von der Eurex Clearing AG entsprechend 
dem in der Schlussauktion des dem jeweiligen Future zugrunde liegenden 
festgestellten Schlusspreis des Basiswertes zuzüglich der jeweiligen Haltekosten 
(sogenannte „Costs of Carry“) festgelegt. Für Indexfondsanteile ist dabei der 
Schlusspreis im elektronischen Handelssystem an der Frankfurter 
Wertpapierbörse/SWX und für Aktien jeweils der Schlusspreis entsprechend der 
Regelung in Ziffer 2.7.2 maßgeblich. 

d) Der tägliche Abrechnungspreis für Aktien-Futures-Kontrakte mit zugewiesener 
Gruppenkennung US01 oder US02 (Annex A der Kontraktspezifikationen für 
Futures Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex 
Zürich) wird aus dem umsatzgewichteten Durchschnitt der letzten drei Preise des 
Basiswertes vor dem Referenzzeitpunkt (Absatz 5) ermittelt; zur Bestimmung der 
maßgeblichen Preise wird auf die durch den Datenanbieter Reuters AG 
übermittelten Zeitangaben abgestellt. Dem berechneten Wert werden jeweils die 
Haltekosten („Costs of Carry“) hinzugerechnet. 

e) Der tägliche Abrechnungspreis für den jeweils ersten Verfall der Rohstoffindex-
Futures-Kontrakte wird durch den Schlussindexstand bestimmt. 

Ist die Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises eines Kontrakts gemäß 
vorstehenden Regelungen nicht möglich oder entspräche der so ermittelte tägliche 
Abrechnungspreis nicht den tatsächlichen Marktverhältnissen, legt die Eurex Clearing 
AG den täglichen Abrechnungspreis nach billigem Ermessen fest. 

 Die Eurex Clearing AG kann, sollte der ermittelte tägliche Abrechungspreis nicht den 
tatsächlichen Marktverhältnissen zum Handelsschluss des jeweiligen Kontrakts 
entsprechen, den täglichen Abrechnungspreis ändern. 

(3) Absatz 1 gilt für das Rechtsverhältnis zwischen General-Clearing-Mitgliedern oder 
Direkt-Clearing-Mitgliedern und den ihnen angeschlossenen Nicht-Clearing-Mitgliedern 
entsprechend. 
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(4) Für die aus der täglichen Abrechnung resultierenden Zahlungen gelten die Regelungen 
aus Ziffer 2.1.1 entsprechend. 

(5) Referenzzeiten 

Kontrakt Referenzzeit (MEZ) 

[...]  

Agrarindex-Futures 16:00 

[...]  

[...] 

2.15 Teilabschnitt 
Clearing von Agrarindex-Futures-Kontrakten 

Die nachfolgenden Ziffern regeln das Clearing von Geschäften in den in Ziffer 1.14 der 
Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex 
Deutschland und der Eurex Zürich benannten Agrarindex-Futures-Kontrakte. 

2.15.1 Tägliche Abrechnung 

(1) Die tägliche Abrechnung der Agrarindex-Futures-Kontrakte erfolgt durch die Eurex 
Clearing AG gemäß Ziffer 2.1.2 nach Maßgabe der in Absatz 1 bis 3 geregelten 
besonderen Bestimmungen. 

(2) Der tägliche Abrechnungspreis für Agrarindex-Futures-Kontrakte des aktuellen 
Verfallmonats wird aus dem volumengewichteten Durchschnitt der Preise aller 
Geschäfte der letzten Minute vor dem Referenzzeitpunkt in dem jeweiligen Kontrakt 
ermittelt, sofern in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden. Ist 
dies nicht der Fall, so wird der tägliche Abrechnungspreis aus dem 
volumengewichteten Durchschnitt der Preise der letzten fünf vor dem 
Referenzzeitpunkt abgeschlossenen Geschäfte in dem jeweiligen Kontrakt ermittelt. Ist 
die Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises weder nach Satz 1 noch nach Satz 2 
möglich, so findet die Regelung des Absatzes 3 Anwendung. 

(3) Der tägliche Abrechnungspreis für Agrarindex-Futures-Kontrakte mit anderen als den in 
Absatz 2 geregelten Laufzeiten wird entsprechend der mittleren Geld/Brief Spanne des 
jeweiligen Verfallmonats festgelegt. Liegt für den jeweiligen Verfallmonat keine 
berechenbare mittlere Geld/Brief Spanne vor, wird der tägliche Abrechnungspreis 
entsprechend dem theoretischen Preis basierend auf dem Preis des Basiswertes 
ermittelt. 
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2.15.2 Sicherheitsleistungen 

Abweichend von Ziffer 2.1.3 Abs. 2 ist bei Agrarindex-Futures-Kontrakten eine Spread 
Margin nicht zu leisten. 

2.15.3 Verfahren bei Zahlung 

Alle Zahlungen erfolgen, an dem dem Schlussabrechnungstag (Ziffer 1.14.4 der 
Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex 
Deutschland und der Eurex Zürich) folgenden Geschäftstag der Eurex Clearing AG. Alle 
Clearing-Mitglieder haben ihre Zahlungsfähigkeit am Fälligkeitstag durch entsprechende 
Guthaben auf dem RTGS-Konto oder dem euroSIC-Konto sicherzustellen. 

2.15.4 Schlussabrechnungspreis 

(1) Der Schlussabrechnungspreis der Agrarindex-Futures-Kontrakte wird von der Eurex 
Clearing AG am Schlussabrechnungstag (Ziffer 1.14.4 der Kontraktspezifikationen für 
Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex 
Zürich) eines Kontrakts festgelegt. Maßgebend für die Festlegung des 
Schlussabrechnungspreises ist der Stand des jeweils maßgeblichen Index um 9:30 Uhr 
MEZ. 

(2) Sollten außergewöhnliche Umstände vorliegen, insbesondere wenn aufgrund 
technischer Probleme oder aus anderen Gründen eine Indexberechnung zum in Absatz 
1 genannten Zeitpunkt nicht erfolgt, kann von der Eurex Clearing AG der 
Schlussabrechnungspreis in einem anderen Verfahren festgelegt werden. 

2.15.5 Erfüllung, Lieferung 

Offene Positionen vom letzten Handelstag eines Kontrakts werden am 
Schlussabrechnungstag durch einen Differenzbetrag ausgeglichen, der dem internen 
Geldverrechnungskonto des Clearing-Mitglieds gutgeschrieben oder belastet wird. Der 
Buchungsbetrag berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Schlussabrechnungspreis 
eines Kontrakts und dessen täglichem Abrechnungspreis des Börsenvortages. Für am letzten 
Handelstag eröffnete Positionen berechnet sich der Buchungsbetrag aus der Differenz 
zwischen dem Schlussabrechnungspreis und dem Handelspreis. 

2.15.6 Verzug 

Für Verzug bzw. technischen Verzug gelten die Regelungen gemäß Kapitel I Ziffer 7.1 bzw. 
Ziffer 7.2.  

[...] 


